
SPD-Fraktion – Servatiusweg 19-23 – 53332 Bornheim

An
Bürgermeister Christoph Becker
Rathausstraße 2

53332 Bornheim

Bornheim, 22.05.2023

Auswirkungen der neuen städtebaulichen Leitlinien auf die im
Verfahren befindlichen Bebauungspläne
Hier: Große Anfrage gem. § 19 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Rates

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Becker,
nach dem Kompromiss der Fraktionen von CDU, GRÜNE, SPD und UWG bzgl. der neuen
städtebaulichen Leitlinien kam es bei der Verabschiedung des Bebauungsplanes ME18 zu
unterschiedlichen Auffassungen hinsichtlich der Anwendbarkeit von getroffenen Regelungen
zu öffentlich gefördertem Wohnungsbau in bereits offengelegten oder zur Offenlage
anstehenden Bebauungsplänen.
Vor diesem Hintergrund bittet die SPD-Fraktion in der nächsten Sitzung des
Stadtentwicklungsausschusses um die Beantwortung der nachfolgenden Fragen:
1. In welchen im Verfahren befindlichen Bebauungsplänen (auf Basis der aktuellen

Prioritätenliste) können die neuen Leitlinien, bezogen auf den Anteil des öffentlich
geförderten Wohnungsbaus, nicht angewendet werden, da bereits andere Informationen
an Bauherren / Investoren kommuniziert wurden?

2. Welche rechtlichen Folgen haben die Veröffentlichungen der Verwaltung im Rahmen
einer “frühzeitigen Bürgerbeteiligung”?

3. Welche rechtlichen Folgen hätte die Anwendung der neuen städtebaulichen Leitlinien,
bezogen auf den öffentlich geförderten Wohnungsbau, auf alle im Verfahren befindlichen
Bebauungspläne vor dem Satzungsbeschluss?

4. Kann die Verwaltung in der nächsten Aktualisierung der Prioritätenliste eine zusätzliche
Spalte mit der Information zur Anwendbarkeit der neuen städtebaulichen Leitlinien
berücksichtigen?

Für die Beantwortung herzlichen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Anna Peters, Wilfried Hanft, Thomas Schmitz und Fraktion

SPD-Fraktion
im Rat der Stadt Bornheim


